
1. .deiblat-y/ 20 .. Juli 1950. 

!wfÄ' An fra ge b e a n t W 0 r tunE 

Auf die Anfrage der Abgo 13 ö c k - G r eis sau und· Genossen, 

betreffend die Ein;fuhr von Emailgeschirr und eisernem Rohren ohne Einfuhrbewil­

ligung sowie ohne Entrichtung des Zolles und der Warenumsatzsteuer, teilt 

Bundesminister für Finanzen Dr. MaI' gar ~ t h a folgendes mit: 

Nach den bisher gepflogenen Erhebungen hat die USIA eine grössere Menge 

von Emailgeschirr und Badewannen aus Deutschland eingeführt; die Ware wurde auf 

Grund von Bescheinigungen des Leiters des Zentralbüros der USIA, dass "die Sen­

dung dem Sowjeteigentum gehört tJ , ohne Entrichtung von Eingangsabgaben und ohne 

Einfuhrbewilligung zollämtlich abgefertigt. Die Abgabenfreiheit von Waren, dia 

für Einheiten, Dienststellen und Einzelpersonen einer Besatzungsmacht eingehen, 

beruht nach ho~ Auffassung auf der Vorausset~ung, dass .diese Waren ausschliess­

lieh für diesen Kreis bestimmt sind und sich im Rahmen des militärischen und per­

sönlichen Bedarfes halten; demnach erscheint eine Verwendung von auf solche Weise 

nach Österreich eingebrachte~ Waren als Handelsware nicht zulässig. In der Folge 

wUrde das Emailgeschirr und die Badewannen von der USIA in Österreich auf den 

Markt gebracht~ 

Die österreichischen .Abnehmer der Ware, die die a.usländische Provenienz 

derselben kannten und aus dem Preis erkennen konnten, dass für die Ware die Ein­

gangsabgaben nicht entrichtet worden sind (Kochgeschirr war zur Zeit der Einfuhr 

mit einem Zoll von 40 S für 100 kg, Emailbadewannen mit einem solchen von 55 S 

fÜl' 100 kg belegt), haben sich der Hauptsache nach dahin verantwortet, dass sie 

gegen den Erwerb der Ware keine Bedenken hatten, weil ihnen vor Geschäftsabsohluss 

durch Organe des Zentral büros derUSIA versichert worden sei, dass die kaufgegen~' 

stäl1d.lichen Waren ordnu...'1.gsgemäss eingeführt und verZollt worden seien. ZurVerifi­

zierung dieser Verantwortung v~~rde an die USIA herangetreten. Nach Einlangen der 

Antwort wird dieStrafuntersuchung fortgesetzt werden .. 

Inzwischen wurde die 13cschlagnahme der Ware nach § 29 Abs.2 des Zollge­

setzes verfügt. Hiebei ,vurds.von folgenden rechtlichen Erwägungen ausgegangen: 

Naoh § 29Zol1gesetz wird jede Ware mit dem Eintritt über die Zollgrenze zollhän­

gigo Die Zollhängigkeit erlischt nur durch die Abfertigung zum freien Verkehr, 

durch die Vormerkabfertigung oder durch die Wiederausfuhre Waren, die für eine 
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Besatzungsmacht, eine Organisation derselben oder für Angehörige der Besatzungs-.. 
macht eingehen und nach dem Kontrollabkommen nicht der gesetzmässigen Zollbehand-

lung unterzogen werden können, sind wohl während der Zeit, in der sie sich im 

Besitz der Besatzungsmacht 'befinden, dem österreichischen Zoll verfahren und dem 

Zugriff'der Zollverwa,ltungentzogen, ihre Zollhängigkeit ist aber nicht erloschen~ 

, In dem Augenblick; in dem die Waren aus den Händen der Besatzungsmacht auf eine 

den österreichischen Gesetzen unterliegende Person übergehen, ist auch die Zoll- ' 

behörde wieder in der Lage, alle aus dem Z~llgesetz für zollhängige Waren sich 

ergebenden Rechte geltend zu machen. Zu diesen Rechten gehört die oben erwähnte 

Beschlagnahme n~ch § 29 Abs.2 des Zollgesetzes. 

Die Einleitung des Beschlagnahmeverfahrens nach § 29 Abs~2 des Zollge--. 
setzes 'WUrde auch hinsichtlich der geschweissten eisernen Rohre westdeutscher 

Herkunft, die von der Firma JohannHaselgruber bezogen worden sein sollent ange­

ordnet. Sollte sich im ~uge dieses Verfahrens der Tatbestand einer strafbaren 

Handlung ergeben, wird auch in diesem Fall die Strafuntersuchung eingeleitet 

werdenc 
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